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Feindtätigkeit; Aufdeckung der
zielgerichtete politisch-operative Arbeit zur 
Aufhebung der Latenz feindlicher Tätigkeit.
A. ist Bestandteil des gesamtstaatlichen-gesamt- 
gesollschaftlichen Prozesses zur Gewährleistung 
der staatlichen —*■ Sicherheit gegen die vom 
Feind vorgetragenen Angriffe gegen die verfas
sungsmäßigen Grundlagen der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung und obliegt 
verantwortlich dem MfS.
Inhalt der A. ist die Erarbeitung solcher ope
rativ bedeutsamen Informationen und Beweise, 
aus denen sich der Verdacht feindlicher Tätig
keit ergibt bzw. das Erkennen und Beseitigen be
günstigender Bedingungen bzw. die Verhinderung 
von Feindtätigkeit ermöglicht wird.
Entsprechend dem Ergebnis der A. ist zu ent
scheiden, mittels welcher politisch-operativen 
Aktivitäten und Maßnahmen zu reagieren ist. 
s. a. Operativer Vorgang; Anlegen von 
s. a. Operativer Vorgang; Ausgangsmaterial

Feindtätigkeit; Bekämpfung der
gesamtetaatlicher-gesamtgesellschaftlicher Pro
zeß, der auf die Gewährleistung der staatlichen 
—► Sicherheit gegen die vom Feind vorgetra- 

genen Angriffe auf die verfassungsmäßigen 
Grundlagen der sozialistischen Staats- und Ge
sellschaftsordnung gerichtet ist.
Die Bekämpfung umfaßt die Gesamtheit des Vor
gehens des sozialistischen Staates und seiner 
Organe, gesellschaftlichen Organisationen und 
Kräfte wie Maßnahmen zur Vorbeugung, Aufdeckung, 
Aufklärung und Verhinderung in ihrer sich wech
selseitig bedingenden Einheit gegen die An
griffe des Feindes.
Das überwiegend konspirative Vorgehen des Fein
des erfordert ein spezielles Organ des sozia
listischen Staates - das MfS -, das durch eine 
zielstrebige, konzentrierte und schwerpunkt
orientierte politisch-operative Arbeit spezifi
sche Aufgaben zur Vorbeugung, Verhinderung und 
—► Aufdeckung feindlicher Tätigkeit auf der 
Grundlage der Beschlüsse der Partei, der Ge
setze mid anderen rechtlichen Bestimmungen des 
sozialistischen Staates sowie der dienstlichen 
Bestimmungen und Weisungen des Ministers für 
Staatssicherheit erfüllt. Entsprechend seiner 
Aufgabenstellung trägt das MfS die Hauptverant
wortung bei der Bekämpfung der Feindtätigkeit. 
Die Art und Weise sowie Angriffsriehtungen der 
Feindtätigkeit machen ein konsequentes Aus
schöpfen des in der sozialistischen Gesellschaft 
zur Verfügung stehenden Instrumentariums zur 
Sicherung der Macht notwendig, wobei der Anwan-


